
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

NEUE RECHTLICHE  

ENTWICKLUNG 

IM  

KINDERSCHUTZ 

Zwischen der Bildungsakademie BiS und dem Auftraggeber wird ein 

Koopertationsvertrag erstellt, der Angaben zu den Kosten und dem 

Leistungsumfang enthält. 

Sollte die Veranstaltung innerhalb von 21 Tagen vor Veranstaltungsbeginn 

durch den Auftraggeber abgesagt werden, wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe 

von 25% des Pauschalbetrages fällig, um den geleisteten Aufwand der 

Bildungsakademie BiS abzugelten. 

  



 

 

Am 01.01.2012 ist nach einem, in der letzten Phase noch schwierigen 

Gesetzgebungsverfahren das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft 

getreten. Das Gesetz bringt für die Jugendhilfe wesentliche 

Änderungen und Herausforderungen mit sich. Die Zusammenarbeit mit 

anderen Professionen wird sich verändern, vor allem Schule und 

Gesundheitswesen werden mehr als bisher zu Partnern im 

kooperativen Kinderschutz werden. Die Rechtsstellung von Kindern 

und Jugendlichen wird gestärkt, die Jugendhilfe zur Entwicklung von 

Qualitätsmaßstäben aufgefordert. 

 
In der Inhouseschulung werden die Neu-Regelungen vorgestellt und 
diskutiert.  
 

Zielgruppe 
Mitarbeiter/-innen der Kinder- und Jugendhilfe und von 

Kooperationspartnern 

 

Ziel 

• Vorstellung der neuen Regelungen 
• Verständnis für die Bedeutung dieser Regelungen erarbeiten 

 

Inhalte 

Das neue Bundeskinderschutzgesetz  
 
 
Bei dieser Inhouse-Veranstaltung können wir die Themen und 
Methoden auf Ihren Bedarf vor Ort abstimmen. 
 
 

Termin: Nach Absprache 

Uhrzeiten: Nach Absprache (vierstündige Veranstaltung) 
Teilnehmeranzahl: Maximal 25 
Kosten: 450,00 € zzgl. Reisekosten und ggf. 

Übernachtungskosten 
Referent: Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke, Jurist, stellv. 

Vorsitzender im Landesvorstand des  
DKSB LV NRW e.V., Vorsitzender des  
Instituts für soziale Arbeit (ISA) e.V. 
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